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A N P RAG E 

der Abgeordneten Or.Schwimmer. Arthold 

und Kollegen 

an den Präsidenten des Nationalrates 

betreffend Vollziehung des Ausschreibunqsgesetzes 

Gemäß dem Bundes-Verfassungsgesetz ist die Parlamentsdirektion 

im Bereich der Organe der Gesetzgebung des Bundes zur Besorgung 

der parlamentarischen Hilfsdienste und Verwaltungsangelegen

heiten berufen. Dem Präsidenten des Nationalrates stehen 

insbesondere auch die Ernennung der Bediensteten der Parlaments

direktion sowie alle übrigen Befugnisse in Personalangelegen

heiten dieser Bediensteten zu. sowie ist er in diesen Angelegen

heiten oberstes Verwaltungsorgan. 

Im GeSChäftsordnungsgesetz des Nationalrates wird festgelegt. 

daß die Bediensteten der Parlamentsdirektion hinsichtlich ihrer 

Stellung. ihrer Pflichten und Rechte den übrigen Bundesbe

diensteten gleichgehalten werden. 

Das Ausschreibungsgesetz 1989 sieht keine Ausnahme der Anwend

barkeit des Ausschreibungsgesetzes hinsichtlieh der Parlaments

direktion vor. folglich sind alle betreffenden Bestimmungen 

auch auf die Aufnahmen in der Parlamentsdirektion bzw. bei 

Besetzung von bestimmten Funktionen in der Parlamentsdirektion 

anzuwenden. 
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Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an den 

Präsidenten des Nationalrates folgende 

A n f r a  9 e: 

1) Wieviele. Ausschreibu·ngen gemäß § 20. Au.sschreibungsgesetz 

hat es für den Bereich der Parlamentsdirektion seit dem 

Inkrafttreten des Ausschreib..ungsgesetzes gegeben. und wie 

lange war in diesen Fällen die j eweilige- Dauer der Auf

nahmeverfahren? 

2) Wieviele Aufnahmen hat es in den Jahren 1990 und 1991 bis 

zum Inkrafttreten der derzeitigen Regelung gegeben? 

3) Wie stellen sich die Verfahren bei Planstellennachbe

setzungen dar. bzw. wie sind diese seit 1.1.1990 

abgelaufen? 

4) Wieviele Bewerbungen lagen bei j eder Planstellennach

besetzung seit 1.1. 1990 vor? 

5) In wievielen Fällen wurde bei Planstellennachbesetzungen 

von den Ausnahmen von der Ausschreibungspflicht gemäß § 24 

und § 25 Ausschreibungsgesetz Gebrauch gemacht. bzw in 

wievielen Fällen wurden seit 1.1.1990 vor Inkrafttreten 

der diesbezüglichen Regelungen im Ausschreibungsgesetz 

Bewerber nach analogen Regelungen aufgenommen? 
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